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Der Stern des Glücks zeigt sich dort, wo wir uns einsetzten 
für das was zählt, für gemeinschaftliches Leben.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

unsere Augen sind auf die kommenden Festtage, auf Weihnachten im Kreise unserer 

Familien gerichtet. 

Erwartungsvoll wünschen wir uns alle ein paar ruhige Tage, 

Zeit für ein gemeinschaftliches Mit- und Füreinander. 

Während im vergangenen Jahr unsere große Sorge der Corona-Pandemie galt,

berühren uns in diesem Jahr noch zusätzlich die Auswirkungen des schrecklichen Krieges 

in der Ukraine ganz besonders. 

Wir werden diese Herausforderungen nur meistern, wenn wir sie gemeinsam anpacken, 

uns gegenseitig unterstützen und zusammenhalten. 

Diese schwierige Gesamtlage hat sich auch auf einige unserer Projekte in der Gemeinde 

ausgewirkt und so konnte leider im Jahr 2022 nicht alles umgesetzt werden, was wir uns 

vorgenommen hatten. Trotzdem sind wir auf unserem Weg geblieben und haben für 2023 

eine gute Grundlage geschaffen. 

Dies entstand aber nur in erster Linie durch die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat 

und in Unterstützung meiner beiden Stellvertreter, Jürgen Schleier und Jürgen Gleißner. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Gemeinde Thundorf als liebenswerte Heimat zu erhalten 

und gleichzeitig zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. 

Danke sagen möchte ich an dieser Stelle allen, die sich auch in diesem Jahr in vielfältiger 

Weise und zum Wohle unsere Gemeinde beteiligt haben, der VG in Maßbach für Ihre 

tatkräftige Unterstützung, dem Bauhofteam zur Umsetzung verschiedenster Maßnahmen 

aber auch allen Bürger*innen sei es durch Ihr ehrenamtliches Engagement im kreativen, 

kulturellen und sportlichen Bereich, in den Kirchen, unseren Vereinen, Verbänden, Firmen 

und Institutionen, sowie in unterschiedlichsten Tätigkeiten für die Gemeinde. Nicht zu

 vergessen, sind aber auch die Menschen, die gerne in der Stille für unsere Gemeinde wirken. 

Egal wie wir alle Weihnachten feiern, Gesundheit und Frieden ist aus meiner Sicht das 

wichtigste Gut, das wir haben. Passen Sie auf sich auf. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten 

und einen guten Rutsch in das Jahr 2023. 

Thundorf, Dez. 2022

Ihre 

Judith Dekant

Erste Bürgermeisterin 
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Weihnachten 2022 

Herzlichen Dank an die Feuerwehren aus 
unseren drei Gemeindeteilen für das 
Aufstellen der Christbäume in unseren 
Ortscha=en.  

 

Informa1onen aus dem Gemeindegeschehen 

November 2022

Bilder: Gemeinde Thundorf

Informationen aus dem Gemeindegeschehen
November 2022
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Bürgermeister Sprechtage
Jeden 1. Mittwoch im Monat: 
17.00 Uhr bis 17.45 Uhr in Rothhausen
18.00 Uhr bis 18.45 Uhr in Theinfeld
19.00 Uhr bis 20.00 Uhr in Thundorf
Jeden 3. Mittwoch im Monat:
19.00 Uhr bis 20.00 Uhr in Thundorf
Jeden 2. und 4, Mittwoch im Monat:
09.00 Uhr bis 10.00 Uhr in Thundorf

Telefon-Nr. 
Rathaus Thundorf 09724-1714
1. Bürgermeisterin Judith Dekant
Gemeinde VGM 09735-89-122
privat (nur in dringenden Fällen) 09724-7174
2. Bürgermeister Jürgen Schleier
privat (nur in dringenden Fällen) 09724-1884
3. Bürgermeister Jürgen Gleißner
privat  (nur in dringenden Fällen) 09724-1326
Bauhof: 09724-9377
Schmitt Bernhard  0177-7534624
Fuchs Wolfgang  0177-7534619
Kindergarten Thundorf  09724-484

Trinkwasserversorgung Thundorf
Christian Müller  09724-90 75 828

Verwaltungsgemeinschaft Maßbach  09735-89-0
E-mail: zentrale@massbach.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr und
 Donnerstag von 15.00 Uhr - 17.30 Uhr

Wertstoffhof und Problemmüllsammelstelle Thundorf
jeden 1. Freitag im Monat von 12.00 Uhr - 13.00 Uhr
jeden 3. Samstag im Monat von 12.00 Uhr - 14.00 Uhr

Grüngutannahme jeden 1. Samstag im Monat
von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Abwasserzweckverband • Obere Lauer (AOL) 09733-6016
Kläranlage Poppenlauer 0171/3731763

AWZ Wirmsthal
Mo. - Fr. von 8.00 Uhr - 16.30 Uhr
1. Sa./Monat von 9.00 Uhr - 15.30 Uhr

Wasserversorgung für Rothhausen und Theinfeld:
Zweckverband zur Wasserversorgung der Stadtlauringer Gruppe
- Verwaltung (vormittags) Frau Ziegler 09724 / 9104-18
- Technik (Mo – Fr) 09724 / 1707
- Technik (Mo – So) 0175 2654609
 oder 0175 2654610

Wasserwerte der Gemeinde Thundorf
www.thundorf.de/rathaus/ver-und-entsorgung/2673. Wasser
versorgung-bzw.-Wasserwerte- der-Gemeinde-Thundorf

T-Com - Technischer Kundendienst
Störungsmeldungen  0800-3301172
Kabelfernsehen-Störungen Fa. GEKA Hotline  01805-307733

Feuerwehrkommandanten
Thundorf, Seufert Benedikt  09724-908463
Rothhausen, Englert Dominik  09724-463020
Theinfeld, Rentsch Dominik  09724 9071679

Service-Nummern Bayernwerk
•  Technischer Kundenservice:    0941-28 00 33 11
•  Störungsnummer Strom:  0941-28 00 33 66

Wichtige Kontakte                                                                                                      Weitere Nummern finden Sie unter www.bayernwerk.de 

Gelbe Säcke kostenfrei bestellen:
Fa. Seger, Münnerstadt - 0800-0008180 (kostenlose Hotline)

Seelsorger:
Peter Rüb, Pfarrer u. Leiter der PG 09733-9996
Schafgasse 5, 97711 Poppenlauer
E-Mail: peter_rueb@web.de
Karolin Mohr, Großwenkheim 09766-1229
E-Mail: mohr.karolin@web.de

EVANG.-LUTH. PFARREI LAUERTAL
Pfarrstelle Lauertal II 
Pfarrerin Elfriede Schneider
Hauptstr. 103, 97711 Poppenlauer 09733-1080
Email: schneider@lauertal-evangelisch.de
Ansprechpartnerin für die Kirchengemeinden

Pfarrstelle Lauertal I 
Poppenlauer, Rothhausen und Thundorf
Pfarrer Stefan Bonawitz
Poppenlauerer Str. 16, 97711 Maßbach 09735-233
Email: bonawitz@lauertal-evangelisch.de
Sekretärin Margit Krug 09735-233
Mo 9-11 Uhr, Mi 13-17 Uhr Fax   09735-828341
Email: pfarramt@lauertal-evangelisch.de

Gemeindebüro Poppenlauer
Hauptstr. 103, 97711 Poppenlauer
Sekretärin Ruth Wenzel 09733-1080
Di 9-10 Uhr, Do 9-11 Uhr Fax   09733-780718

Grundschule Poppenlauer  09733-9401
Polizei Schweinfurt  09721-202-0
Polizei Bad Kissingen  0971-7149-0

Notrufe
Polizei 1 10
Feuerwehr und Rettungsdienst 1 12

Giftnotruf 09 11 / 39 80

Kinder- und Jugendarzt
über den Ärztlichen Bereitschaftsdienst  116 117

Zahnärztlicher Notdienst
Aktuell unter www.notdienst-zahn.de

Apotheken-Notdienst
Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker 
kostenlos aus dem deutschen Festnetz 0800 00 22833
vom Handy (max. 69 Cent/Min.) 22833
im Internet unter www.apotheken.de o. www.aponet.de

Post in Maßbach, Textilhaus Krug  Tel. (0 97 35) 2 62
Mo, Mi, Do, Fr  09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, 
Di und Sa  09.00 - 12.00 Uhr nachmittags geschlossen

Diakonie Erhard-Klement-Haus
Pflegeheim mit Kurzzeit- und Tagespflege
Volkershausener Str. 17, 97711 Maßbach Tel. (0 97 35) 9 10 10

Selbsthilfegruppe f. pfleg. Angehörige v. Demenzkranken 
Die Gruppe ist offen für alle! Jeden 1. Montag eines  
jeden Monats um 9:30 Uhr in Poppenlauer/Rathaus.
Ansprechpartnerin: Margit Seith Tel. 09735-1280

Allianzmanagement Schweinfurter OberLand
Lorenz Rothmann,  09721-75 70 111
Marktplatz 1, 97453 Schonungen
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Stellenausschreibung
Der Markt Maßbach (4.370 Einwohner), Landkreis Bad Kissingen, sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

einen Mitarbeiter {m/w/d) 
in Vollzeit (39,0 Stunden/Woche) 

oder

zwei Mitarbeiter {m/w/d) 
in Teilzeit (19,5 Stunden/Woche)

je nach Wunsch des Bewerbers oder der Bewerberin in einer Ganzjahresbeschäfti gung oder in einer Saisonbe-
schäftigung. Es ist auch eine Beschäftigung von Rent nern oder Rentnerinnen möglich.

Wir erwarten ...
• nach Möglichkeit eine abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen Bereich (keine Grundvorausset-

zung)
• Flexibilität während der Freibadsaison (in den Sommermonaten)
•  Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Engagement
•  gesundheitliche Eignung und Belastbarkeit

Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere ...

während der Freibadsaison:
 • Durchführung von Hausmeistertätigkeiten im gemeindlichen Freibad (u.a. Rei nigung der Schwimm-/Durch-

laufbecken und Pflege der Grünanlagen)
•  Mitwirkung beim Vollzug der Haus- und Badeordnung des Freibades

im Bauhof (bei ganzjähriger Beschäftigung):
•  den Unterhalt der Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen und Spielplätze
•  die Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Einrichtungen
•  den Winterdienst (bei Bedarf )
• die Mitwirkung in weiteren Arbeitsbereichen des Bauhofes

Wir bieten ...
• einen unbefristeten sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst
• eine vielseitige, verantwortungsvolle Arbeit im Team
• eine leistungsgerechte Bezahlung je nach Qualifikation bis zur Entgeltgruppe 4 TVöD
• die Vorteile einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst, wie beispielsweise Jah ressonderzahlung, leistungso-

rientierte Bezahlung, arbeitgeberfinanzierte be triebliche Altersvorsorge, Fahrradleasing

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum

10.01.2023 (Eingangsdatum)

bevorzugt in elektronischer Form (Email an: personal@massbach.de) oder alternativ in Papierform an Verwal-
tungsgemeinschaft Maßbach, Marktplatz 1, 97711 Maßbach. Bewerbungen in elektronischer Form können aus 
Gründen des Datenschutzes aus schließlich nur im Dateiformat PDF berücksichtigt werden.

Mit der Zusendung der Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns die Zustimmung, dass wir diese einbehalten bzw. 
inhaltliche Kopien fertigen dürfen. Nach Abschluss des Be werbungsverfahrens werden die personenbezogenen 
Unterlagen nicht berücksichtig ter Bewerber/innen entsprechend den Datenschutzbestimmungen vernichtet.
zum Datenschutz: www.massbach.de/rathaus/stellenausschreibungen

Maßbach, 29.11.2022
Klement, Erster Bürgermeister
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Amtliche Nachrichten                       

AMTSSTUNDEN

Die Amtsstunden vom
Mittwoch, den 28. Dezember 2022 und

Mittwoch, den 04. Januar 2023
entfallen.
Ab Mittwoch, 11.  Januar 2023 geht es wie gewohnt weiter mit 
der Amtsstunde in Thundorf von 9.00 – 10.00 Uhr.

Thundorf, 12.12.2022
Gemeinde Thundorf i.UFr.
gez. Judith Dekant, Erste Bürgermeisterin

Erweiterung des Bebauungsplanes 
„Kutschenweg", Gemeinde Thundorf i. Ufr., 
Gemeindeteil Thundorf i. Ufr.
- beschleunigtes Verfahren gemäß § 13b BauGB

BEKANNTMACHUNG
Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 
Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Thundorf i. Ufr. hat in seiner 
Sitzung am 20.10.2022 die Erweiterung des Bebauungsplanes 
„Kutschenweg" am südöstlichen Ortsrand des Gemeindeteiles 
Thundorf i. Ufr. beschlossen. Das Aufstellungsverfahren erfolgt 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB, zur Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen für eine wohnbauliche 
Nutzung.
Für den Gemeindeteil Thundorf i. Ufr. liegen der Gemeinde 
Thundorf i. Ufr. zahlreiche Bauanfragen für eine Wohnbebau-
ung vor. Im gesamten Ort stehen aktuell keine gemeindlichen 
Bauplätze zur Verfügung. Die noch unbebauten Privatgrund-
stücke in den vorhandenen Siedlungsgebieten von Thundorf i. 
Ufr. werden, trotz wiederholter Anfragen durch die Gemeinde, 
nicht von den Eigentümern veräußert. Adäquate Grundstücke 
oder Areale für eine Innenentwicklung oder Möglichkeiten zur 
Reaktivierung leerstehender Gebäude, stehen in Thundorf i. Ufr. 
aktuell ebenfalls nicht zur Verfügung.
Es muss von Gemeindeseite deshalb damit gerechnet werden, 
dass die aktuell potenziell vorhandenen Bauwerber in andere 
Ortschaften abwandern, um ihren Bauwunsch auch realisieren 
zu können. Um dies zu vermeiden, soll auf der Grundlage des 
wirksamen Flächennutzungsplanes (Allgemeines Wohngebiet 
WA) der Gemeinde Thundorf i. Ufr., die Erschließung neuer 
Wohnbaugrundstücke ermöglicht werden.
Da es sich bei den derzeit landwirtschaftlich genutzten Grund-
stücken um einen Außenbereich handelt, ist zur Realisierung 

des Wohnbaugebietes bzw. die Sicherung der städtebaulichen 
Ordnung, die Erweiterung des Bebauungsplanes „Kutschen-
weg" im Sinne des § 30 BauGB erforderlich.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche 
von ca. 3,8 ha und beinhaltet die Grundstücke FI. Nrn. 346 und 
347, Gemarkung Thundorf i. Ufr.
Die Lage und der räumliche Umfang des Geltungsbereiches 
kann dem nachfolgenden Planausschnitt entnommen werden:

Der Beschluss zur Erweiterung des Bebauungsplanes 
„Kutschenweg" wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit der Ausarbeitung der Bebauungsplanunterlagen und der 
Durchführung des Bauleitplanverfahrens wurde das Planungs-
büro für Bauwesen, Bautechnik-Kirchner, Oerlenbach beauf-
tragt.

Thundorf i. Ufr., 09.11.2022
gez. Judith Dekant, 1. Bürgermeisterin
GEMEINDE THUNDOR I. UFR.

Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Unterer Berg II", Gemeinde Thundorf i. Ufr., 
Gemeindeteil Rothhausen
- beschleunigtes Verfahren gemäß § 13b BauGB

BEKANNTMACHUNG
Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 
Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Thundorf i. Ufr. hat in seiner 
Sitzung am 20.10.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Unterer Berg II" am östlichen Ortsrand des Gemeindeteiles 
Rothhausen beschlossen. Das Aufstellungsverfahren erfolgt 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB, zur Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen für eine wohnbauliche 
Nutzung.
Für den Gemeindeteil Rothhausen liegen der Gemeinde 
Thundorf i. Ufr. zahlreiche Bauanfragen für eine Wohnbebau-
ung vor. Im gesamten Ort stehen aktuell keine gemeindlichen 
Bauplätze zur Verfügung. Die noch unbebauten Privatgrund-
stücke in den vorhandenen Siedlungsgebieten von Thundorf i. 
Ufr., werden, trotz wiederholter Anfragen durch die Gemeinde, 
nicht von den Eigentümern veräußert. Adäquate Grundstücke 
oder Areale für eine Innenentwicklung, oder Möglichkeiten zur 
Reaktivierung leerstehender Gebäude, stehen in Rothhausen 
aktuell ebenfalls nicht zur Verfügung.
Es muss von Gemeindeseite deshalb damit gerechnet werden, 
dass die aktuell potenziell vorhandenen
Bauwerber in andere Ortschaften abwandern, um ihren Bau-
wunsch auch realisieren zu können. Um dies zu vermeiden, 
soll auf der Grundlage des wirksamen Flächennutzungsplanes 
(Wohnbaufläche W) der Gemeinde Thundorf i. Ufr., die Erschlie-
ßung neuer Wohnbaugrundstücke ermöglicht werden.
Da es sich bei den derzeit landwirtschaftlich genutzten Grund-

Mit dieser Ausgabe verabschieden
wir uns von Ihnen für das 
Jahr 2022 und wünschen

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins
NEUE JAHR.
Ihr REVISTA
Mitarbeiter u. Geschäftsführung
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stücken um einen Außenbereich handelt, ist zur Realisierung 
des Wohnbaugebietes bzw. die Sicherung der städtebaulichen
Ordnung, die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Sinne des 
§ 30 BauGB erforderlich.
Im Zusammenhang mit der geplanten Siedlungsentwicklung, 
besteht für die Gemeinde Thundorf i. Ufr. zudem die Möglich-
keit, die verkehrstechnisch unzureichende städtebauliche Si-
tuation im Bereich der „Gartenstraße" aufzulösen. Hier entsteht 
derzeit bei einer Sperrung/Unterbrechung der Gartenstraße, 
eine „Inselsiedlung", ohne Ausfahrmöglichkeit für Anlieger oder 
Zugänglichkeit für Rettungskräfte. Aus diesem Grund soll die 
neue Erschließungsstraße, außerhalb der Ortsdurchfahrt, an die 
Staatsstraße ST 2281 anbinden. Die straßenbaulichen Voraus-
setzungen hierfür wurden bereits vor Jahren geschaffen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche 
von ca. 3,7 ha und beinhaltet die nachfolgenden Grundstücke 
der Gemarkung Rothhausen:
FI. Nrn. (ganz): 955, 979, 980 und 980/1
FI. Nrn. (teilweise): 948/1, 949,950,951,953, 953/1, 981,982, 
1307/5 und 1307/8
Die Lage und der räumliche Umfang des Geltungsbereiches 
kann dem nachfolgenden Planausschnitt entnommen werden:

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Unterer 
Berg II” wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit der Ausarbeitung der Bebauungsplanunterlagen und der 
Durchführung des Bauleitplanverfahrens wurde das Planungs-
büro für Bauwesen, Bautechnik-Kirchner, Oerlenbach beauf-
tragt.

Thundorf i. Ufr., 09.11.2022
gez. Judith Dekant, 1. Bürgermeisterin
GEMEINDE THUNDOR I. UFR.

BEKANNTMACHUNG

Vollzug der Verordnung der Gemeinde Thundorf 
i.UFr. über die Reinhaltung und Reinigung der öffent-
lichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter

In Anbetracht der bevorstehenden Winterzeit weist die Ge-
meinde Thundorf i.UFr. zur Vermeidung von Unfällen vorsorge-
halber nochmals auf die durch Gemeindeverordnung beste-
hende Verpflichtung für Anlieger zur Sicherung der Gehbahnen 
im Winter hin.
Danach besteht u.a. für alle Grundstückseigentümer (Vorder- 
und Hinterlieger) innerhalb der geschlossenen Ortslagen zur 

Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz die Verpflichtung , die Gehbahnen der an ihr Grundstück 
angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden 
öffentlichen Straßen von Schnee zu räumen und bei Schnee-, 
Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. 
Sand, Splitt) oder Tausalz, nicht jedoch mit ätzenden Mitteln zu 
bestreuen oder das Eis zu beseitigen.
Gehbahnen sind die für den Fußgängerverkehr bestimmten, 
befestigten und abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen 
(Gehwege) oder in Ermangelung einer solchen Befestigung 
oder Abgrenzung, die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile 
am Rande der öffentlichen Straßen, in einer Breite von 1 m, 
gemessen von der Straßengrundstücksgrenze aus.
Das Räumen und Streuen ist an Werktagen ab 7.00 Uhr und an 
Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8.00 Uhr bis jeweils 20.00 
Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren 
für Leben und Gesundheit erforderlich ist.
  Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben 
der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet 
oder erschwert wird. Ist das nicht möglich, so haben die Vorder- 
und Hinterlieger das Räumgut spätestens am folgenden Tage 
von der öffentlichen Straße zu entfernen.
Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgänge-
rüberwege sind bei der Räumung freizuhalten.
Ausdrücklich wird auch darauf hingewiesen, dass Schnee von 
privaten Flächen nicht auf öffentlichen Straßenflächen abgela-
gert werden darf.
Gemäß Art. 66 Nr. 5 Bayerisches Straßen und Wegegesetz kann 
mit einer Geldbuße bis zu 500 € belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig die ihm obliegende Winterdienstpflicht nicht 
erfüllt.
Weitere Einzelheiten können der o.a. Verordnung entnommen 
werden, die während der allgemeinen Dienststunden in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach von 
jedermann eingesehen werden kann.
Für evtl. Rückfragen steht das gemeindliche Bauamt (Tel. 
09735/89-115) gerne zur Verfügung.
Zur Vermeidung von Schadensfällen und evtl. daraus resultie-
renden Haftungsansprüchen wird um zuverlässige Einhaltung 
der bestehenden Winterdienstverpflichtung durch die Anlieger 
gebeten.

Maßbach, 16.11.2022
Gemeinde Thundorf i.UFr.
Dekant, Erste Bürgermeisterin

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
Dorferneuerung Fuchsstadt 2
Markt Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt
Gz. LD-B - A 7566 - 2447

Ausführungsanordnung
In Fuchsstadt 2 wird die Ausführung des Flurbereinigungs-
planes angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit dem 
22.02.2023 an die Stelle des bisherigen Rechtszustands.
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit der Folge, dass 
Widersprüche und Anfechtungsklagen keine aufschiebende 
Wirkung haben.

Gründe
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich 
vorgeschriebener Weise bekannt gegeben. 
Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung 
konnte daher angeordnet werden(§ 61 Flurbereinigungsgesetz 
-FlurbG-).
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Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird an-
geordnet, damit aus einem längeren Aufschub der Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes den Beteiligten auf dem Gebiet 
des Grundstücksverkehrs keine erheblichen Nachteile erwach-
sen (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach 
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch 
beim

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
Zeller Str. 40, 97082 Würzburg

(Postanschrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg)
eingelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Diese Anordnung sowie die Bestandskar-
te, die den Stand der
Flurkarte bei Eintritt des neuen Rechtszu-
standes darstellt, können innerhalb von 
vier Monaten ab dem 28.11.2022 auch auf
der Internetseite des Amtes für Länd-
liche Entwicklung Unterfranken auf der 

Seite Projekte in Unterfranken unter „Öffentliche Bekannt-
machungen in Flurneuordnungen und Dorferneuerungen" 
eingesehen werden.
(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108554)

Hinweis
Förderanträge für private Maßnahmen in der Dorferneuerung 
können längstens bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes, 
das ist der Ablauf des 22.02.2023 beim Amt für Ländliche Ent-
wicklung Unterfranken, Zeller Str. 40, 97082 Würzburg gestellt 
werden.

Würzburg, 10.11.2022
gez. Johannes Krüger, Leitender Baudirektor

Mitteilungen aus dem Rathaus              

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Gewerbetreibende, 

wir möchten mit Ihrer Unterstützung einen zukunftsweisenden 
Schritt machen, um das Mobilitätsangebot unserer Verwal-
tungsgemeinschaft auszubauen. 
In Kooperation mit unserem Partner mikar GmbH & Co.KG, 
einem Spezialisten für kommunales CarSharing, möchte die 
Verwaltungsgemeinschaft Maßbach ihren Bürgerinnen und 
Bürgern, den Vereinen und Institutionen, den Unternehmen 
aber auch den Gästen unseres Marktes eine neue Form der 
individuellen Mobilität bieten: Ein vielseitiger „9-Sitzer“ soll 
als flexible Ergänzung zum eigenen Fahrzeug und zum öffentli-
chen Nahverkehr Jedermann gegen ein geringes Nutzungsent-
gelt zur Verfügung gestellt werden. 
Auch Sie sind herzlich eingeladen, das Fahrzeug für Ihre Zwe-
cke zu nutzen. 
Zur Anschaffung des Fahrzeuges inkl. einer 4-jährigen Stand-
ortgarantie benötigt die Verwaltungsgemeinschaft Maßbach 

allerdings Sponsoring-Partner. Seit geraumer Zeit ist mikar 
daher auf der Suche nach Unternehmen, die uns bei diesem 
Projekt unterstützen. Einige Sponsoren konnten wir bereits für 
diese Projekt gewinnen, ein paar fehlen uns aber noch. 
Wir laden Sie, liebe Gewerbetreibende, dazu ein, dieses innova-
tive Projekt zu unterstützen und Ihren Beitrag zur Nachhaltig-
keit in unserer Marktgemeinde zu leisten. Präsentieren Sie Ihr 
Unternehmen mittels Werbung als Partner auf unserem neuen 
Car-Sharing Fahrzeug und fördern Sie dadurch dieses Vorha-
ben, um die Nutzungsgebühren für die Öffentlichkeit attraktiv 
zu gestalten! 

Nähere Informationen zu dem Projekt erhalten Sie direkt bei 
Herrn Johann Schwarzensteiner von der Firma mikar unter der 
Telefonnummer +49 176 41799680 oder per E-Mail an 
schwarzensteiner@mikar.de. 
Gerne stehe auch ich für Ihre Fragen zur Verfügung! 

Ihre Bürgermeister 
Matthias Klement – Judith Dekant – Fridolin Zehner

Herzliche Glückwünsche                    

Wir gratulieren nachträglich

Herrn Klaus und Erika Schubert
Hirtenanger 3a, am 22.11. zum 25. Ehejubiläum

Aus dem Gemeinderat                     

Information aus der Sitzung 
des Gemeinderates Thundorf vom 24.11.2022

Mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Genehmi-
gung durch den Gemeinderat noch aussteht, wird nachstehend 
die Niederschrift des öffentlichen Teiles vorgenannter Sitzung 
bekannt gegeben.
Sämtliche 13 Mitglieder des Gemeinderates waren ordnungs-
gemäß geladen.

Punkt 1. 
Antrag auf Baugenehmigung zu einem Wohnhaus-
neubau mit Carport auf dem Grundstück Fl.Nr.: 
1206/1, Triebweg 8, in Rothhausen
Öffentlicher Sachverhalt:
Die Antragssteller beabsichtigen auf dem o.g. Grundstück ein 
Wohnhaus mit einem Carport zu errichten.



10  Thundorfer Nachrichten

Das Wohnhaus hat eine Größe von 11,25 Meter x 9,80 Meter. 
Das Dach ist als 23 ° geneigtes Satteldach geplant und soll mit 
rot – rotbraunen Ziegel eingedeckt werden.
Der Carport hat eine Größe von 34,89 m² und ist mit einem 
Pultdach geplant (Eindeckung: rot – rotbraunes Trapezblech).
Das Grundstück befindet sich im Innenbereich gem. § 34 
BauGB und fügt sich in die nähere Umgebungsbebauung ein. 
Die Erschließung ist gesichert, die Nachbarunterschriften sind 
vollständig.
Seitens der Bauverwaltung wird vorgeschlagen, dem Bauvorha-
ben das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB 
zu erteilen. 
Beschluss:
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, dem Bauvorhaben 
das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB zu 
erteilen.
Dafür:  11
Dagegen: 0

Punkt 2. 
Feuerwehr Thundorf – Einbau von zwei Sektionalt-
oren in das Feuerwehrhaus Thundorf; 1. Nachtrag
Öffentlicher Sachverhalt:
Der Gemeinderat Thundorf hat in seiner Sitzung am 28.04.2022 
beschlossen, die Firma Metallbau Saal aus Thundorf mit dem 
Einbau der zwei Sektionaltore in das Feuerwehrhaus Thundorf 
zu beauftragen.
Im Rahmen der Einbauarbeiten der Sektionaltore wurde festge-
stellt, dass die Tore nicht an der bestehenden Decke befestigt 
werden können, da es sich um eine abgehängte Gipskartonde-
cke handelt und eine ausreichende Befestigung an dieser nicht 
möglich ist.
Aus diesem Grund wurde von der Firma Metallbau Saal ein 
Metallrahmen an den Innenwänden des Feuerwehrhauses be-
festigt, an dem die Sektionaltore angebracht werden konnten.
Für den Einbau dieses Metallrahmens sind Mehrkosten in Höhe 
von 3.512,88 Euro brutto entstanden (= 1. Nachtrag).
Seitens der Bauverwaltung wird vorgeschlagen, die Mehrko-
sten in Höhe von 3.512,88 Euro brutto nachträglich anzuerken-
nen.
Im Gemeinderat wird kurz darüber diskutiert, warum eine 
Fachfirma den Mehraufwand nicht bereits bei der vorherigen 
Begehung feststellt.
Beschluss:
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, den 1. Nachtrag der 
Firma Metallbau Saal in Höhe von 3.512,88 Euro brutto nach-
träglich anzuerkennen.
Dafür:  9
Dagegen: 2

Punkt 3. 
Antrag auf Zuschuss für das Erhard-Klement-Haus
Öffentlicher Sachverhalt:
Mit Schreiben des Diakonischen Werkes Schweinfurt e.V. 
vom 28.10.2022 wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein Antrag 
auf Förderung für den laufenden Betrieb des Erhard-Kle-
ment-Hauses beantragt.
In den vergangenen Jahren unterstützte die Gemeinde 
Thundorf i. UFr. das Diakonische Werk Schweinfurt e.V. jeweils 
mit einem Jahreszuschuss von 200,00 Euro.
Durch die geringe Platzzahl können keine ausreichenden Ein-
nahmen erzielt werden. Deshalb wurde auch für das Jahr 2022 
wieder ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für den 
laufenden Betrieb gestellt.
Beschluss:
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, dem Antrag des Diako-
nischen Werkes Schweinfurt e.V. vom 28.10.2022 zu entspre-

chen und dem Erhard-Klement-Haus im laufenden Haushalts-
jahr 2022 einen freiwilligen Betriebskostenzuschuss in Höhe 
von 500,00 Euro zu gewähren.
Dafür:  11
Dagegen: 0

Punkt 4. 
Antrag der Freunde des Theaters Schloss Maßbach 
e.V. auf Gewährung eines Zuschusses für die Rettung 
des Fundus
Öffentlicher Sachverhalt:
Auf den Kostümen des Fundus im Theater Schloss Maßbach 
wurde Schimmel entdeckt. Aus diesem Grund müssen die 
Kleidungsstücke nun entweder entsorgt oder einzeln gereini-
gt, abgesaugt und gesäubert werden. Zudem muss die ganze 
Halle des Kostümfundus von den Schimmelsporen befreit und 
das Raumklima durch Luftentfeuchter so reguliert werden, dass 
sich nicht erneut Schimmel bilden kann.
Diese Maßnahmen zur Reinigung und Sanierung der Kostüme 
kosten insgesamt 40.000 Euro.
Mit Schreiben vom 20.10.2022 bitten die Freunde des Theaters 
Schloss Maßbach e.V. nun um finanzielle Beteiligung der Ge-
meinde Thundorf an der Sanierung der Kostüme in Form einer 
Spende.
Es entsteht im Gemeinderat eine kurze Diskussion über den 
Antrag.
Beschluss:
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, den Freunden des Thea-
ters Schloss Maßbach e.V. für die Sanierung der Kostüme, einen 
einmaligen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 300,00 Euro zu 
gewähren. 
Dafür:  9
Dagegen: 2

Punkt 5. 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die 
Seniorenarbeit
Öffentlicher Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 18.10.2022 bittet die Pfarrgemeinde 
Thundorf um einen Zuschuss der Gemeinde Thundorf für die 
Seniorenarbeit in Höhe von 300,00 Euro.
Der Zuschuss soll für die nun wieder eingeführten Senioren-
nachmittage übergreifend für alle drei Pfarrgemeinden ver-
wendet werden.
Im Gemeinderat ist man sich überwiegend darüber einig, zur 
Unterstützung und Aufrechterhaltung der Seniorenarbeit vom 
eigentlichen Antrag abzuweichen und einen höheren Zuschuss 
zu gewähren.
Beschluss:
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, der Pfarrgemeinde 
Thundorf für die Seniorenarbeit einen einmaligen freiwilligen 
Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro zu gewähren.
Dafür:  9
Dagegen: 2

Punkt 6. 
Bündelausschreibung für den Strombezug der Ge-
meinde Thundorf; Information zum Ausschreibungs-
ergebnis und Abschluss von Stromlieferverträgen
Öffentlicher Sachverhalt:
In Kooperation mit dem Bayer. Gemeindetag hat die KUBUS 
GmbH die Bündelausschreibung für die Strombeschaffung für 
die bayer. Kommunen durchgeführt. Die elektronische Auk-
tion für die Lieferjahre 2023-2025 fand im Zeitraum 20.06.-
31.08.2022 statt.
Der Zuschlag für die Lose der Ausschreibung „Bayern, Ökostrom 
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I, öffentliche Auftraggeber“ wurde am 26.09.2022 erteilt. Damit 
sind die Verträge zustande gekommen. 
In diesem Los ist die Gemeinde Thundorf mit den Abnah-
mestellen der Straßenbeleuchtung enthalten. Die Gemeinde 
Thundorf wird für die Jahre 2023 – 2025 zu den folgenden 
Konditionen beliefert:

Los Lieferant Arbeitspreis
  Energie 2023 2024 2025
Straßenbe- Stadtwerke 69,26 ct/kwh 44,26 ct/kwh 36,76 ct/kwh
leuchtung Augsburg 
 Energie GmbH 

Beim Arbeitspreis Energie handelt es sich um den Nettobetrag. 
Hinzukommen 
- Die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung durch den 

Netzbetreiber
- Die Netznutzungsentgelte
- Die Konzessionsabgaben gem. Konzessionsabgabenverord-

nung
- Die EEG Zulage in der gültigen Fassung
- Die Umlage gem. § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung
- Die Offshore Netzumlage
- Die Abschalt Umlage
- Aufschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
- Blindstromkosten nach den Maßgaben der jeweiligen Netz-

betreiber
- Strom- und Umsatzsteuer

Für die Lose in denen die Gemeinde Thundorf mit Standard-
lastprofil sowie mit Speicherheizung beinhaltet war, konnten 
keine Ergebnisse erzielt werden, da die Bieter sich für diese 
Lose nicht an den Auktionen beteiligt haben. Die Angebote 
hatten dadurch den am jeweiligen Auktionstag geltenden Preis 
an der Strombörse zuzüglich eines angemessenen Aufschlags 
für das jeweilige Lieferjahr nicht abgebildet und waren als un-
wirtschaftlich einzustufen. Eine Markterkundung hat ergeben, 
dass eine erneute Ausschreibung nicht erfolgversprechend 
wäre, weshalb davon abgesehen wurde.
Da die bestehenden Stromlieferverträge automatisch zum 
31.12.2022 enden wird den Kommunen vom Bayer. Gemeinde-
tag geraten sich, zumindest für das Jahr 2023, eigenständig um 
die Strombeschaffung zu kümmern.
Für den Lieferzeitraum 2024-2026 wird die KUBUS GmbH er-
neut eine Bündelausschreibung anbieten. Die Teilnahme steht 
der Gemeinde Thundorf frei.
Von der Verwaltung wurde bereits beim bisherigen Stromliefe-
ranten, den Stadtwerken Dachau, sowie bei den Stadtwerken 
Amberg nach der Abgabe eines Angebotes zur Weiterbelie-
ferung bzw. Neubelieferung ab 01.01.2023 angefragt. Nach 
Auskunft beider Stromanbieter ist die Abgabe eines Angebotes 
möglich, der Zuschlag muss jedoch innerhalb einer Stunde 
erfolgen, da eine längere Bindefrist an das Angebot in der der-
zeitigen Krisensituation leider nicht möglich ist. 
Die Erste Bürgermeisterin ist zum Abschluss von Verträgen 
durch die Geschäftsordnung berechtigt, allerdings nur bis zum 
einem Auftragswert in Höhe von 4.000,00 Euro. Dieser Wert 
würde beim Abschluss von Stromlieferverträgen aller Voraus-
sicht nach deutlich überschritten. Bei Genehmigung des Ge-
meinderates diesen Wert zu überschreiten wäre ein Abschluss 
bei Angeboten mit günstigen Konditionen möglich. 
Die Erste Bürgermeisterin Judith Dekant erörtert dem Ge-
meinderat kurz die aktuelle Situation und informiert über ein 
aktuelles Schreiben des Bayer. Gemeindetags zur nächsten 
Strombündelausschreibung für den Lieferzeitraum 2024-2026. 
Für die Planung der Ausschreibung ist vorab eine Interessens-
bekundung der interessierten Gemeinden an den Bay. Gemein-
detag notwendig.

Beschluss 1:
Der Gemeinderat beschließt, die Erste Bürgermeisterin zu 
ermächtigen bei Vorliegen eines akzeptablen Angebots eines 
Stromlieferanten, den Abschluss zur Stromlieferung für das Jahr 
2023 zu vollziehen.
Dafür:  11
Dagegen: 0

Beschluss 2:
Der Gemeinderat beschließt die Interessensbekundung an den 
Bay. Gemeindetag für die Strombündelausschreibung 2024-
2026.
Dafür:  11
Dagegen: 0

Punkt 7. 
Anfragen gemäß Art. 29 der GeschO, ggf. allgemeine 
Informationen durch die Erste Bürgermeisterin und 
Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse nach Wegfall der Geheimhal-
tungsgründe im Sinne von Art. 52 Abs. 3 GO - ÖT
Öffentlicher Sachverhalt:
Am Ende des öffentlichen Teiles werden von Bürgermeisterin 
Dekant noch einige wenige Anfragen aus der Mitte des Ge-
meinderates abschließend beantwortet.
Mängelanzeigen, Anregungen etc. werden außerhalb der Pro-
tokollführung vom Schriftführer aufnotiert und zur Erledigung 
als Geschäft der laufenden Verwaltung an die zuständigen 
Verwaltungsstellen bzw. Gemeindebauhof weitergeleitet.
Eine Beschlussfassung ist unter diesem Tagesordnungspunkt 
nicht erfolgt.

- Friedhof Thundorf
Um den Wasserbehälter wurde abschließend eine Mauer durch 
den Bauhof erstellt.

Ende des öffentlichen Teils um 18:40 Uhr.

Landkreis Bad Kissingen                      

Öffentliche Aufträge - Unternehmersprechtag 
mit dem Auftragsberatungszentrum Bayern (ABZ)
 
Das Auftragsberatungs-
zentrum Bayern (www.abz-
bayern.de) berät bayerische 
Unternehmen, die sich für 
die Teilnahme an Verga-
beverfahren der öffentlichen 
Hand interessieren. 
Gerade kleinere und mittlere 
Unternehmen haben hier Beratungsbedarf und nutzen die 
Chancen, die der öffentliche Markt bietet, zu wenig. 
In der allgemeinen Wahrnehmung gilt die Teilnahme an öffent-
lichen Ausschreibungen zu Unrecht als kompliziert. Unkenntnis 
der Vergaberegeln führt leider oft zu erfolglosen und unbefrie-
digenden Ergebnissen bei der Teilnahme. Dem möchte das ABZ 
mit seinem Beratungsangebot entgegenwirken. 
• Sie interessieren sich für öffentliche Ausschreibungen, sind 

aber nicht sicher, wie Sie ein fehlerfreies Angebot abgeben?
• Sie suchen nach neuen Geschäftsmöglichkeiten auf dem 

öffentlichen Markt oder möchten erfahren, ob Ihr Produkt 
oder Ihre Dienstleistung überhaupt nachgefragt wird?
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• Vielleicht haben Sie sich schon an Ausschreibungen beteili-
gt und möchten Ihre Chancen erhöhen?

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen bietet 
zusammen mit dem ABZ die Gelegenheit, persönliche Fragen 
zur Teilnahme an Vergabeverfahren zu stellen. Es erfolgt keine 
Beratung zur Teilnahme an Bauausschreibungen. 
Unternehmen, die Interesse bzw. Bedarf an einem virtuellen 
Sprechtag im kommenden Jahr haben, können sich dazu beim 
Landratsamt Bad Kissingen (E-Mail: frank.bernhard@kg.de, oder  
Telefon: 0971 801-5180), melden.

Wissen für Unternehmen auf Abruf - 
Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen 
ist Mitglied im Experten Netzwerk Bayern

Die vom Bayerischen 
Wirtschaftsministerium 
getragene Einrichtung 
Bayern Innovativ, hat mit 
dem sog. Experten Netz-
werk Bayern ein weiteres Tool geschaffen, die Unternehmen in 
Sachen Innovation zu unterstützen. Die Wirtschaftsförderung 
des Landkreises Bad Kissingen ist Teil dieses neuen Netzwerks.
Bayern Innovativ steht für Wissensmanagement sowie Be-
schleunigung von Innovationen und gibt die richtigen Impulse. 
Die Vision der Einrichtung ist ein Freistaat Bayern, in dem jede 
tragfähige Idee und Technologie zur Innovation wird. Um den 
Unternehmen bei individuellen Fragestellungen den Zugang 
zu Antworten zu erleichtern, hat Bayern Innovativ das Exper-
ten Netzwerk Bayern ins Leben gerufen. Das Netzwerk ist eine 
Plattform zum Austausch von Wissen.
"Suche Partner für ein Forschungsprojekt im Bereich Kreis-
laufwirtschaft”, „Erfahrungen mit Blockchain-Projekten in der 
Energiewirtschaft gesucht”, oder „Suchen Experten für einen 
Workshop zum Thema Kreativitätstechniken” – die digitale 
Plattform „Experten Netzwerk Bayern” identifiziert zu solchen 
und ähnlichen Innovationsvorhaben kompetente Fachleute 
und sorgt für den gemeinsamen Austausch.
„Im Experten Netzwerk erhalten Unternehmen Antworten zu 
ihrer spezifischen Fragestellung – beispielsweise zu Förderpro-
grammen, zur Suche nach Kooperationspartnern oder bran-
chenspezifische Antworten. Und das binnen kürzester Zeit“, so 
Landrat Thomas Bold.
Innovationen sind für die Entwicklung von Wirtschaftsstand-
orten bedeutsam. Unternehmen, die die geballte Expertise 
Bayerns nutzen wollen, können sich gerne mit ihrer Frage 
unter frank.bernhard@kg.de bei der Wirtschaftsförderung 
des Landkreises melden. „Die Wirtschaftsförderung wird die 
Fragen der Unternehmen anonym als Teil des Netzwerkes in 
dieses einbringen. Die Nutzung des Netzwerks ist kostenfrei“, 
so Wirtschaftsförderer Frank Bernhard und ergänzt: „Schließlich 
geht es einzig und allein darum, die Innovationskraft der baye-
rischen Unternehmen und damit deren Zukunft zu stärken“.

Ihre Ideen zum Thema Klimaschutz 
sind gefragt!

Über 60 wertvolle Beiträge sind bereits eingegangen - 
es werden noch weitere Ideen gesucht
Noch bis zum 31. Januar 2023 können alle Bürgerinnen und 
Bürger ihre Ideen einbringen und so den Klimaschutz im 
Landkreis Bad Kissingen mitgestalten.  
Zu verschiedenen Themenbereichen können Vorschläge 
mithilfe einer digitalen Stecknadel im Landkreis verortet 

werden. Für ein besseres Stimmungsbild können auch schon 
bestehende Ideen bewertet werden. 
Alle Beiträge werden am Ende ausgewertet 
und eine mögliche Umsetzung an den ent-
sprechenden Stellen geprüft. 
Die Ideenkarte erreichen Sie online unter 
www.ideenkarte.de/landkreisbadkissingen 
oder Sie scannen einfach nebenstehenden 
QR-Code. Vielen Dank für Ihre Beteiligung!

Der Landkreis Bad Kissingen sammelt Ideen zum Thema Kli-
maschutz, um entsprechende Maßnahmen erkennen und um-
setzen zu können. Es wurden bereits einige wertvolle Ideen 
unter www.ideenkarte.de/landkreisbadkissingen zusammen-
getragen. Die Online-Karte ist noch bis 31. Januar verfügbar. 
Bild: Landkreis Bad Kissingen

Regionalbudget im Schweinfurter OberLand

Bis zum 31.12. können noch Anträge eingereicht 
werden
Bereits zum vierten Mal hat sich die ILE-Region Schweinfurter 
OberLand erfolgreich um ein Regionalbudget beworben. In 
jedem Jahr erreichten dem Zusammenschluss zahlreiche Ideen 
für Kleinprojekte, etwa 30 wurden jährlich umgesetzt – eine tol-
le Bilanz! Auch seitens des Bayerischen Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forst wird das Regionalbudget 
als Erfolgsmodell bezeichnet. „Mit dem Regionalbudget unter-
stützen wir den Einsatz vor Ort für unsere bayerische Heimat. 
Die geförderten Maßnahmen kommen direkt den Bürgerinnen 
und Bürgern zugute. Mit den Projekten gestalten sie unmittel-
bar ihr Lebensumfeld. Dadurch steigt auch die Lebensqualität 
im ländlichen Raum“, so die für die Ländliche Entwicklung 
zuständige Ministerin Michaela Kaniber. 
Doch was wurde 2022 im Schweinfurter OberLand eigentlich 
umgesetzt? Insgesamt waren dies 31 Projekte verteilt über 
die sechs Mitgliedsgemeinden. Die Anträge wurden von den 
Kommunen selbst, von zahlreichen Vereinen, aber auch von 
Arbeitskreisen gestellt.
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Das Regionalbudget kann sehr vielfältig eingesetzt werden. 
Viele der Projekte kamen dabei direkt unseren Kleinsten zugu-
te. So wurden die Sportplätze in Ebertshausen und Hesselbach 
um ein Spielgerät ergänzt, im Rannunger Kindergarten „Gü-
ckernest“ entstand ein Wasserspielplatz und der TSV Maßbach 
investierte in eine Hüpfburg, welche von nun an bei den Heim-
spielen mit passenden Wetter aufgestellt wird. Die Katholische 
Öffentliche Bücherei Hesselbach konnte sogar einen neuen 
Kinderraum für ihr Kinderangebot einrichten.
Durch einige Projekte wurden auch neue Treffpunkte und Auf-
enthaltsbereiche geschaffen. So gestalteten die Sportfreunde 
Waldsachsen an ihrem Sportheim eine öffentlich zugängliche 
Sonnenterasse und an der Brandmühle zwischen Maßbach 
und Poppenlauer wurde ein Unterstellpavillon als Rastplatz 
für Wanderer und Radfahrer aufgestellt. Des Weiteren wurden 
in der Gemeinde Thundorf an vier verschiedenen Standorten 
Sitzgruppen, Bänke oder Relaxliegen angeschafft. Aber auch 
bestehende Treffpunkte wurden aufgewertet, so erhielten die 
Dorfgemeinschaftshäuser in Sulzdorf, Fuchsstadt und Alten-
münster zusätzliche Ausstattungen. 
Das Regionalbudget wurde aber auch für die Öffentlichkeitsar-
beit verwendet, die FFW Forst gestaltete Flyer zur Mitglieder-
gewinnung und die Gemeinde Schonungen kreierte ein neues 
Imagevideo, welches auch auf YouTube abrufbar ist.
Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Veranstal-
tungen gefördert werden. Diese Möglichkeit wurde in diesem 
Jahr vom Friedrich-Rückert-Arbeitskreis Oberlauringen mit der 
Veranstaltung „Rückert entdeckt den Orient“ genutzt. Mit der 
Veranstaltung sollte den Besuchern des Poetikums eine andere 
Seite Rückerts nähergebracht werden – Rückert als Sprachge-
lehrter und Übersetzer bedeutender orientalischer Gedichte. Es 
wurden Lesungen, sowie Musik- und Tanzbeiträge dargeboten. 
Weitere Projekte waren zum Beispiel der neue Bücherschrank in 
Weichtungen, die Beklebung der Schulbusse mit kinderfreund-
lichen und ortstypischen Motiven in Stadtlauringen oder die 
Anschaffung von Ausbildungsmaterial zur Wasserrettung der 
DLRG Schonungen. Über das größte Regionalbudgetprojekt – 
die neue Skateanlage in Hesselbach – wird in dieser Ausgabe 
ebenfalls berichtet.

Du hast ebenfalls eine Idee für ein Kleinprojekt? 
Bis zum Jahresende können noch die Förderanträge für das Re-
gionalbudget 2023 eingereicht werden. Informationen findest 
du unter www.schweinfurter-oberland.de. Bei Fragen zum Regi-
onalbudget und zur Antragstellung steht die ILE-Umsetzungs-
begleitung Lorenz Rothmann zur Verfügung (09721-75 70 111 / 
info@schweinfurter-oberland.de).  

Vereine                      

Weihnachtskonzert 
der  „Flurbereinigungskapelle Thundorf”

Ein eindrucksvolles Weihnachtskonzert unter der Leitung 
von Paul Geier, gab die noch junge „Flurbereinigungskapel-
le Thundorf“ am vergangen Sonntag auf dem festlich und 
weihnachtlich geschmückten Firmengelände des „Bauun-
ternehmens Saal“ im Gewerbegebiet Thundorf. Unter dem 
Motto „Adventsstimmung“ lockten die sieben Musiker und 
eine Musikerin zahlreiche Besucher an und erfreuten diese mit 
weihnachtlichen Liedern, Texten und Gesängen. Viel Beifall 
ernteten auch die beiden „Büchner-Mädels“ Leni (12) und Franzi 
(9), die unabhängig von der „Flurbereinigungskapelle, bei der 
Mama Steffi und Papa Dieter aktiv sind, ihr musikalisches Talent 

aufblitzen ließen. Auch für das leibliche Wohl mit Glühwein, 
Bier und Bratwürste auf Spendenbasis war bestens gesorgt. Das 
Fazit: „Eine ganz tolle Idee“, die nicht nur Einheimische, sondern 
auch Besucher von auswärts anlockte.
Bauernschubert

CSU Ortsverband Thundorf

Frohe Weihnachten & einen guten Rutsch!
Liebe, Zufriedenheit, Freundschaft, Glück, Gesundheit,
Erholung und Freude für die Festtage und das kommende 
neue Jahr 2023!
Wünscht Ihr CSU Ortsverband Thundorf
CSU - Näher am Menschen
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Die Freiwillige Feuerwehr Thundorf 

wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein besinnliches Weih-
nachtsfest, Zeit zur Erholung und Entspannung im Kreise der 
Familie und alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2023.
Selbstverständlich sind wir auch an den Feiertagen rund um 
die Uhr für euch da.

Allen Bürgerinnen und Bürgern, besonders unseren Mitgliedern 
und ihren Familien wünschen wir ein gesegnetes und fried-
volles Weihnachtsfest und für das neue Jahr vor allem Gesund-
heit, Zuversicht und viele schöne Momente.
Rosalinde Koch, 1. Vorsitzende

Malteser Ortsverband Thundorf   
Malteser-Jugend

Mein Weihnachtswunsch für dich:
So hell, warm und friedlich, 
wie die Kerze  
in der heiligen Nacht brennt, 
so möge dein inneres Licht brennen: 
Heute, morgen und immerdar

Frohe und besinnliche Weihnachten und für das Jahr 2023 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit wünschen die Maltes-
er-Jugend und der Malteser Ortsverband Thundorf     
 

TSV Thundorf

Zum Jahresende:
"Wenn's alte Jahr erfolgreich war, 

dann freue dich auf's neue.
Und war es schlecht, ja dann erst recht."

Die Vorstandschaft des TSV Thundorf e.V. 
wünscht all seinen Mitgliedern, Helfern, Gönnern, Förderern, 
Partnern, Freunden, Sympathisanten und allen Bürgern/innen 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest - mit möglichst 
viel Raum und Zeit für Ruhe, Harmonie, Besinnlichkeit und 
Entschleunigung im Kreise der Familie - sowie einen schönen 
Übergang in das neue Jahr.
Gleichzeitig sagen wir Danke - für Gemeinsamkeit und Gemein-
schaft, für Mit- und Füreinander, für Herzblut und Leidenschaft, 
für Freude und Spaß am Hobby, für engagiertes und moti-
viertes Wirken, für große und kleine Gesten, für eine konstruk-
tive und zielführende Zusammenarbeit, für das Vertrauen in 
uns und unseren Sportverein.
Die Vorstandschaft des TSV Thundorf

Gemeindeteil Rothhausen

St. Martins Umzug Rothhausen

Der traditionelle St. Martins Umzug fand dieses Jahr endlich 
wieder ohne Corona Auflagen statt. Mit Musik und Laternen 
ging es durch das Dorf. Der Zug fand sein Ende in der Turnhalle 
in der sich alle aufwärmen und stärken konnten.

Adventskalender Rothhausen

Dieses Jahr wird in der Zeit bis Heilig Abend jeden Tag ein 
anders Fenster hell erleuchtet. An Weihnachten kann man dann 
bei einem Rundgang alle Türchen- Fenster betrachten.
Am zweiten Dezember hat die Feuerwehr ihr Fenster erleuch-
tet. Als Besonderheit fährt auf Knopfdruck eine Eisenbahn in 
den Rothhäuser Bahnhof ein.
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Weihnachtsbaum Rothhausen

Dank des Einsatzes der Freiwilligen  Feuerwehr Rothhausen 
befindet sich wieder ein wunderschöner Weihnachtsbaum in 
der Dorfmitte. 
Ein Dank an alle freiwilligen Helfer, die den Baum aufstellten.

Weihnachtstruck

Der Nikolaus hatte auch dieses Jahr wieder seine Liste der 
braven Kinder aus Rothhausen verlegt. Dank der Unterstüt-
zung durch die Freiwillige Feuerwehr Rothhausen konnten 
aber glücklicherweise doch noch alle Kinder vom Nikolaus 
beschenkt werden.
 

Das Bild zeigt den Nikolaus mit seinen Helfern
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Schützengesellschaft 1888 Rothhausen

Ein
frohes

Weihnachtsfest,
ein paar Tage Ruhe,

Zeit spazieren zu gehen
und die Gedanken schweifen

zu lassen, Zeit für sich, für die Familie,
für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für

das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große
Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden

zu sein, und nur so viel Stress, wie man verträgt, um gesund
zu bleiben, mit so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude wie
nötig, um 365 Tage lang glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum

der guten Wünsche sendet Euch mit herzlichen Grüßen

Die Schützengesellschaft 1888 Rothhausen

SV Rothhausen

Weihnachtsfeier SV Rothhausen
Der SV Rothhausen konnte endlich  wieder eine Weihnachtsfei-
er veranstalten. In dem neu renovierten Sportheim konnte der 
Verein viele Spieler, Mitglieder und Freunde begrüßen. Für die 
musikalische Umrahmung der Feier sorgte die Lauertalkapelle 
aus Rothhausen. Nach einer Stärkung am Büffet hielt Bernd 
Müller eine bemerkenswerte Rede. Er dankte allen Helfern die 
bei der Renovierung tätige gewesen waren und hob besonders 
das Engagement derer hervor die dafür sorgen, dass der "nor-
male" Spielbetrieb am Laufen gehalten werden kann. Im An-
schluss wurde die Tombola abgewickelt. Ein weiteres Highlight 
war die Verlosung der Weihnachts-Schinken. Als Schlusspunkt 
wurde der Weihnachtsbaum versteigert. Danach wurde noch 
fröhlich bis in den Morgen gefeiert.
 

 

Einladung
zur

Schafkopf-Dorfmeisterschaft

am Dienstag, 27.12.2022 um 19.00 Uhr 
IM SPORTHEIM

Es sind alle Bürger der Gemeinde Thundorf 
herzlichst eingeladen. 

Der Titel „Dorfmeister 2022“ ist auf Rothhausen beschränkt, 
dies hat keine Auswirkungen auf einen möglichen Gewinn. 

Es lädt ein der 
Sportverein Rothhausen 1959 e.V.

Der Sportverein Rothhausen wünscht allen 
eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes Jahr 2023.

 

Gemeindeteil Theinfeld
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Trachtenkapelle Theinfeld

Endlich nach 2 Jahren Corona-Pause findet wieder das schon 
traditionelle Adventskonzert der Trachtenkapelle Theinfeld 
in der Kirche von Theinfeld statt. Die Kapelle unter Leitung 
ihres Dirigenten Pius Ziegler wird in Ihrem Programm wieder 
verschiedene Stilrichtungen der Blasmusik streifen. Wie all die 
Jahre vor Corona wird für jeden Musikfreund bestimmt etwas 
dabei sein, was ihm gefallen wird. Und auch unser Nachwuchs 
wird wieder einige Stücke zum Besten geben.
Herzliche Einladung an alle Musikfreunde der Trachtenkapelle 
Theinfeld.
 
Wir wünschen allen unseren treuen Freunden sowie allen 
Bürgern der Gemeinde ein gesegnetes, ruhiges und friedvolles 
Weihnachtsfest, für das Jahr  2023 Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen.
Ihre Trachtenkapelle Theinfeld

Sonstiges                  

Redaktionsschluss für 2023 
der Thundorfer Nachrichten

Januar Mo 16.01.
Februar Mo 13.02.
März Mo 13.03.
April Mo 17.04.
Mai Mo 15.05. (bis 8.00 Uhr)
Juni Mo 12.06.
Juli Mo 10.07.
August Mo 21.08.
September Mo 11.09.
Oktober Mo 09.10.
November Mo 13.11.
Dezember Mo 11.12.

Pflegestützpunkt des Landkreises Bad Kissingen
weitet Beratungsmöglichkeiten auf 
Außensprechstunden im Markt Maßbach aus

Als Anlaufstelle für pflegebedürftige Menschen und deren An-
gehörige hat der Pflegestützpunkt die Aufgabe, Bürger*innen 
neutral, umfassend und kostenfrei über das Thema Pflege zu 
beraten.
Häufige Anliegen sind z. B. Fragen zu den Leistungen der Pfle-
geversicherung, regionale Hilfs- und Entlastungsangebote oder 
Fragen zu Krankheitsbildern, z. B. einer Demenz.
Die  Sprechstunden im Turnus von jeweils zwei Monaten star-
ten ab 18. Januar 2023, jeweils Mittwoch im Rathaus im Markt 
Maßbach. Die Kernzeiten sind jeweils  von 8:30 – 12:00 Uhr. Um 
vorherige Terminvereinbarung wird gebeten unter Tel.: 0971 / 
801 5300
Beraten lassen können sich Pflegebedürftige jeden Alters, de-
ren Angehörige sowie Personen aus dem Umfeld, Ehrenamtlich 
Tätige und Fachpersonal.
Für Fragen und Auskünfte  oder zur Terminvereinbarung stehen 
wir Ihnen gerne per Telefon zur Verfügung unter 0971 / 801 
5300. Bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter, wir rufen Sie 
gerne zurück! Oder per Mail unter pflegestuetzpunkt@kg.de
Bitte beachten Sie die bis dahin geltenden Schutz- und Hygie-
nemaßnahmen.

Pflegestützpunkt- Landratsamt Bad Kissingen, Obere Marktstra-
ße 6, 97688 Bad Kissingen. ( !!! Ab Januar Münchner Straße 5, 
97688 Bad Kissingen!!!)

Öffnungszeiten:
Mo / Mi / Fr  10 – 12 Uhr
Di    14 – 16 Uhr
Do   10 – 12 Uhr und 13 – 15 Uhr

Folgende Termine finden direkt im Rathaus im Jahr 2023 statt:
18. Januar 2023
15. März 2023
10. Mai 2023
12. Juli 2023
27. September 2023
15. November 2023

Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Neue Motorsägen können üblichen Kapselgehör-
schutz unbrauchbar machen
Insbesondere neuere Motorkettensägen erreichen mitunter 
nicht den gesetzlichen Grenzwert zum Schutz des Anwenders 
vor Lärm.
In den letzten Jahren ist festzustellen, dass der Lärm neuer 
Motorkettensägen immer lauter wird. Die von den Herstellern 
angegeben Normwerte für den Lärm ihrer Motorsägen lagen in 
der Vergangenheit noch im Bereich von 106 dB(A) und erreich-
ten dann bis zu 108 dB(A). Bei einer seit rund einem Jahr markt-
verfügbaren schweren Fällsäge kann ein normierter Lärmpegel 
von 112,3 dB(A) festgestellt werden.
Die für die Waldarbeit derzeit verwendeten Gehörschützer 
besitzen in der Regel einen Dämmwert von 23-27 dB(A). Mit 
diesen Dämmwerten ist es nicht möglich, den oben genannten 
Motorsägenlärm der Fällsäge unter den gesetzlichen Gren-
zwert von 85 dB(A) zu reduzieren. Bei einem achtstündigen 
Arbeitstag mit einer praxisüblichen Motorsägenlaufzeit von 
vier Stunden wären hierfür Dämmwerte von 30 dB(A) und 
mehr erforderlich.
Der Arbeitgeber kann bei dieser lauten Motorsäge seiner ge-
setzlichen Schutzverpflichtung erst nachkommen, wenn er die 
tägliche Motorsägenlaufzeit auf rund drei Stunden begrenzt 
oder seinen Beschäftigten Gehörschutzkapseln mit Dämm-
werten von mindestens 30 dB(A) zur Verfügung stellt.
Zur Orientierung kann generell empfohlen werden, dass dem 
Gesundheitsschutz gegen Lärm bei Motorkettensägen mit 
einem normierten Lärmpegel von über 107 dB(A) eine beson-
dere Beachtung zukommt.

EnergiepreispauschEnergiepreispauschale für 
Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt
Die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK) hat die 300 Euro 
Energiepreispauschale an die Rentnerinnen und Rentner über-
wiesen.
Diesen Betrag erhalten alle, die am 1. Dezember 2022 eine lau-
fende Rente von der LAK bezogen haben und in Deutschland 
leben. Mit der Zahlung sollen die von den stark gestiegenen 
Energiekosten betroffenen Menschen entlastet werden.
In Ausnahmefällen, in denen die Auszahlung im Dezember 
nicht möglich war, erfolgt die Überweisung automatisch An-
fang Januar 2023.
Wer die Energiepreispauschale trotz eines Anspruchs nicht 
erhalten hat, kann ab dem 9. Januar 2023 einen Antrag auf 
nachträgliche Auszahlung bei der Deutschen Rentenversiche-
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rung Knappschaft-Bahn-See, 44781 Bochum, stellen.
Für telefonische Auskünfte ist das Bürgertelefon des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales montags bis donnerstags 
von 8 bis 20 Uhr unter der Nummer 030 221911001 erreichbar.

Und du bist auf 
der sicheren Seite.

Stromausfall, Hochwasser, Schneechaos … 
Wenn΄s mit der Versorgung mal knapp wird, 
heißt das Zauberwort:

Ernährungsvorrat !
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Dieser Code bringt Sie direkt zur Internetseite: 
www.vorratshaltung.bayern.de

Ab in die 
Kiste!

Endlich 
Kekse 

bunkern!

Kiste auf und rein damit: 
Lebensmittel, die auch kalt schmecken!  

In einer kompakten Kiste hat alles Platz, 
was reingehört. Hier mehr erfahren: 
www.vorratshaltung.bayern.de

www.stmelf.bayern.de

Eine ausführliche Liste mit Lebensmitteln und 
deren Menge für drei und zehn Tage fi nden Sie unter: 
www.vorratshaltung.bayern.de

Die Zeit zum Einkaufen ist mal wieder zu knapp?
Gut, wer eine Vorratskiste hat! 

Vorratshaltung 
macht Sinn

Ein bisschen Vorratshaltung betreibt jeder, denn dazu 
gehören ganz selbstverständlich die Reis- und Nudel-
packungen im Schrank oder die Konserven mit Tomaten. 
Es kann jedoch Situationen geben, in denen Sie etwas 
mehr Vorräte benötigen. Etwa eine schwere Grippe, die 
Sie für einige Zeit ans Haus fesselt, ein so heftiges Schnee-
chaos oder Hochwasser, dass Ihr Wohnort für mehrere 
Tage von der Umwelt abgeschnitten ist, oder aber ein 
länger andauernder Stromausfall, der zu Engpässen in der 
 Lebensmittel- oder Trinkwasserversorgung führen kann. 

Wer clever ist, sorgt vor!
Legen Sie sich für solche Fälle doch einfach einen gewissen 
Grundvorrat zu. Rechts sehen Sie, wie ein solcher Vorrat 
für drei Tage idealerweise aussieht. Das passt alles ganz 
bequem in eine Kiste, die Sie im Keller, unter dem Bett, 
auf dem Schrank oder wo auch immer deponieren.

Hallo? Da ist kaum was zum Kochen dabei?!
Richtig – denn Sie sollten sich auch ohne Strom halbwegs 
ausgewogen ernähren können. 

Denken Sie an Produkte,
–    die lange haltbar sind (z.B. Trockenprodukte und 

Konserven)
–    die bei Raumtemperatur gelagert werden können
–    die Ihnen auch wirklich schmecken
–    die ausgewogen sind (Vitamine!)
–    die eventuelle Allergien oder Unverträglichkeiten 

berücksichtigen

… und ist ganz einfach.

Ihr Ernährungsvorrat sollte 
mindestens drei Tage, sinnvoller 
noch für 10 Tage, reichen. 
Unser Beispiel zeigt eine Auswahl 
von Lebensmitteln, die in die 
Vorratskiste gehören. 

Die Grundvoraussetzung beim Ernährungsvorrat ist, dass 
die Lebensmittel jederzeit genießbar sind. Nämlich auch 
dann, wenn Sie plötzlich darauf zurückgreifen wollen. 
Idealerweise steht Ihre clevere Vorratskiste an einem 
kühlen und trockenen Ort. Wenn Sie regelmäßig einen 
Kontrollblick hineinwerfen, sind Sie auf dem besten Weg 
zum Vorrats-Fan! 

Tipps zur richtigen Lagerung
–    Lebensmittel in verschließbaren Dosen/Behältern 

aufbewahren
–    neu gekaufte Vorräte immer hinter die älteren 

Vorräte stellen
–    Vorräte regelmäßig überprüfen auf Schädlinge, 

Gespinste, Fäulnis oder Schimmel – befallene Waren 
entsorgen und ersetzen

–   Lebensmittel nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum 
verbrauchen und diese wieder nachkaufen 

Ernährungsvorrat richtig lagern

Ich bin 
für Dosen-
haltung!

1
Person

3
Tage

6 Liter
Wasser

1 Packung
 Haferfl ocken/

Müsli

1 Liter
H-Milch

750 g Brot 
(z. B. abgepacktes 

Vollkornbrot)

450 g 
Brotauf-

strich

1 Packung
Kekse

(süß/salzig)

400 g 
Obst

300 g 
Nüsse/

Trocken-
früchte 

100 g 
Streichfette

1.200 g 
Gemüse

(schälbar oder 
roh essbar)

Quellen: BMEL; KoHW

6 Liter
Wasser

1 Packung
 Haferfl ocken/

Müsli

1 Liter
H-Milch

750 g Brot 
(z. B. abgepacktes 

Vollkornbrot)

450 g 

1 Packung
Kekse

(süß/salzig)

300 g 
Nüsse/

Trocken-
früchte 

100 g 
Streichfette

Gemüse
(schälbar oder 

roh essbar)

Weitere Informationen im Internet unter:
www.svlfg.de/energiepreispauschale-fuer-rentne-
rinnen-und-rentner
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Zeit zum gemeinsamen Durchatmen verschenken
Den Partner oder die Partnerin mit einem 
romantischen Kurzurlaub überraschen

(djd-k). Zumindest ein paar Tage lang durchatmen können nach 
einem herausfordernden Jahr: Selten haben sich die Menschen 
wohl so auf Weihnachten gefreut wie 2022. Auch bei den 
Geschenken für die Liebsten kann der Traum vom Durchatmen 
wahr werden: Indem man den Partner oder die Partnerin mit 

einem Gutschein für einen 
romantischen Kurzurlaub 
überrascht - und damit das 
kostbare und knappe Gut 
gemeinsamer Zeit schenkt. 
Viele Ideen für romantische 
Erlebnisgeschenke gibt 
es etwa auf www.urlaubs-
box.com. Man kann den 
Gutschein in einer edlen 
Geschenkbox bestellen 
oder zu Hause ausdrucken 
und unterm Weihnachts-
baum überreichen. Bei 
den Unterkünften handelt 
es sich überwiegend um 
4-Sterne-Hotels. Der Kurztrip für 249,90 Euro ist drei Jahre ab 
Ende des Gutschein-Kaufjahres buchbar.
Foto: djd-k/www.urlaubsbox.com/Lucky Business/Shutterstock


